
Jahr

Bedarfsmitteilung Städtebauförderung 2022

gemäß Nr. 22.1 Städtebauförderungsrichtlinien (StBauFR) Zutreffendes bitte x ankreuzen oder ausfüllen 

1. Zuwendungsempfänger

Name

x Stadt Markt Gemeinde

Anschrift (PLZ Ort, Straße Nr.) Gem.-Schlüssel

5640000

Auskünfte erteilt Nbst. Tel. Nbst. Fax

2266 2684

E-Mail-Adresse

2. Zur Förderung beantragte Maßnahme

Programmjahr Vorausschau für die drei Fortschreibungsjahre

3. Programmanmeldung 2023 2024 2025

Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR

voraussichtlich insgesamt anfallende

förderfähige Kosten (s. S. 2 ff)

4. Erklärungen

Ggf. zusätzlich erforderliche Fördervoraussetzungen:

Erhaltungssatzung nach § 172 BauGB im Fördergebiet

Billigungsbeschluss interkommunales Entwicklungskonzept

Ort, Datum Unterschrift

Stand: September 2020

Nürnberg,  

Dengler

Ich bestätige, dass die Angaben richtig und vollständig sind.

Selbstbindungsbeschluss zur vorrangigen Innenentwicklung

Kosten- und Finanzierungsübersicht nach § 149 BauGB

Maßnahmenplan

Anlagen:

Landkreis

nina.grob@stadt.nuernberg.de

Nürnberg

Stadtplanungsamt, Marienstraße 6, 90402 Nürnberg

Hauptanschluss

0911 231Frau Grob

An die

Regierung von Mittelfranken

Sachgebiet 34 Städtebau

Postfach 606

91511 Ansbach

78

Wir beantragen für die auf den folgenden Seiten aufgeführten Einzelmaßnahmen und deren voraussichtlich förderfähige Kosten 

die Bereitstellung der entsprechenden Städtebauförderungsmittel zum höchstmöglichen Fördersatz (ggf. nach Abzug evtl. 

Einnahmen). Wir versichern, dass die erforderlichen gemeindlichen Eigenmittel im Haushaltsplan bzw. im Entwurf hierzu 

eingestellt und die für die drei Fortschreibungsjahre angemeldeten Beträge 

der mehrjährigen Finanzplanung zugrunde gelegt werden.

Bezeichnung der Gesamt- und Teilmaßnahmen (z.B.: Untersuchungsgebiet Altstadt, 

Sanierungsgebiete xy, Entwicklungsbereich xy, Stadtumbaugebiet xy, Soziale-Stadt-Gebiet xy usw.)

11-01 Altstadt-Süd

Städtebauförderungsprogramm

Sozialer Zusammenhalt

Gesamtmaßnahme / Einzelvorhaben

Gesamtmaßnahme

2022

7.328 778

Tsd. EUR

10.150

mailto:martin-karl.hofmann@stadt.nuernberg.de


Beabsichtigte Maßnahmen einschließlich vorliegender Bewilligungsanträge nach Prioritäten geordnet

angemeldete Einzelmaßnahmen                  
Stadterneuerungsgebiet

2022 2023 2024 2025

Vorbereitungen

11-01-004 Urbane Gartenschau 51 31 20

Ordnungsmaßnahmen

Johannesgasse 1.200 220 980

Peuntgasse 5-7 451 200 251

Hallplatz 625 312 313

Baumaßnahmen

11-01-062 Künstlerhaus 3. BA 17.700 4.289 8.500 4.911

11-01-061 Künstlerhaus Interim 287 172 100 15

Nördlicher Marientorzwinger* 2.200 720 780 700

Quartiersmanagement (p.A.)

11-01-003 Quartiersmanagement 50 50 50 50 50

11-01-076 Verfügungsfonds 15 15 15 15 15

11-01-002 Büro 13 13 13 13 13

Sonstiges

Vollständig bewiligte Maßnahmen

Sammelposition aller Projekte 24.184 24.184

QM seit 2017 110 110

* zusätzlich zu den 60% aus dem Programm Soz. 

Zusammenhalt steht eine Förderung aus dem 

Sonderfonds "Innenstädte beleben" in Aussicht

Gesamtsumme 46.886 28.786 10.150 7.328 778 78

Erläuterungen zur Bedarfsmitteilung

förderfähige Kosten in Tsd. EUR

voraus-

sichtlich 

insgesamt 

förderfähig

davon bisher 

bereits 

bewilligt

vorgese-  

hen im Pro-

grammjahr

vorgesehen in den drei 

Fortschreibungsjahren

Altstadt-Süd



Anlage
Bedarfsmitteilung 2022

ABTEILUNG

BEARBEITUNG

LEITUNG

PLAN-NR.M = 1:

NÜRNBERG,STADTERNEUERUNG

STADTPLANUNGSAMT
Altstadt Süd

6.500

07.Oktober 2021

DENGLER
AMTSLEITER

Lang

Hofmann

Grob

Umgriff Altstadt-Süd

abgeschlossene Maßnahmen

begonnene Maßnahmen (noch nicht abgeschlossen)

neue Maßnahmen im Programmjahr 2022

geplante Maßnahmen (für Fortschreibungsjahre)

Geobasisdaten (c) Bayerische Vermessungsverwaltung I Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis nicht geeignet

Quartiersbüro



Jahr

Bedarfsmitteilung Städtebauförderung 2022

gemäß Nr. 22.1 Städtebauförderungsrichtlinien (StBauFR) Zutreffendes bitte x ankreuzen oder ausfüllen 

1. Zuwendungsempfänger

Name

x Stadt Markt Gemeinde

Anschrift (PLZ Ort, Straße Nr.) Gem.-Schlüssel

5640000

Auskünfte erteilt Nbst. Tel. Nbst. Fax

7391 2684

E-Mail-Adresse

2. Zur Förderung beantragte Maßnahme

Programmjahr Vorausschau für die drei Fortschreibungsjahre

3. Programmanmeldung 2023 2024 2025

Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR

voraussichtlich insgesamt anfallende

förderfähige Kosten (s. S. 2 ff)

4. Erklärungen

Ggf. zusätzlich erforderliche Fördervoraussetzungen:

Erhaltungssatzung nach § 172 BauGB im Fördergebiet

Billigungsbeschluss interkommunales Entwicklungskonzept

Ort, Datum Unterschrift

Stand: September 2020

2.209

Wir beantragen für die auf den folgenden Seiten aufgeführten Einzelmaßnahmen und deren voraussichtlich förderfähige Kosten 

die Bereitstellung der entsprechenden Städtebauförderungsmittel zum höchstmöglichen Fördersatz (ggf. nach Abzug evtl. 

Einnahmen). Wir versichern, dass die erforderlichen gemeindlichen Eigenmittel im Haushaltsplan bzw. im Entwurf hierzu 

eingestellt und die für die drei Fortschreibungsjahre angemeldeten Beträge 

der mehrjährigen Finanzplanung zugrunde gelegt werden.

Bezeichnung der Gesamt- und Teilmaßnahmen (z.B.: Untersuchungsgebiet Altstadt, 

Sanierungsgebiete xy, Entwicklungsbereich xy, Stadtumbaugebiet xy, Soziale-Stadt-Gebiet xy usw.)

16-01 Nördliche Altstadt

Städtebauförderungsprogramm

Lebendige Zentren

Gesamtmaßnahme / Einzelvorhaben

Gesamtmaßnahme

2022

6.389 7.405

Tsd. EUR

2.130

An die

Regierung von Mittelfranken

Sachgebiet 34 Städtebau

Postfach 606

91511 Ansbach

Landkreis

sonja.ruf@stadt.nuernberg.de

Nürnberg

Stadtplanungsamt, Marienstraße 6, 90402 Nürnberg

Hauptanschluss

0911 231Frau Ruf

Nürnberg,

Dengler

Ich bestätige, dass die Angaben richtig und vollständig sind.

Selbstbindungsbeschluss zur vorrangigen Innenentwicklung

Kosten- und Finanzierungsübersicht nach § 149 BauGB

Maßnahmenplan

Anlagen:

mailto:sonja.ruf@stadt.nuernberg.de


Beabsichtigte Maßnahmen einschließlich vorliegender Bewilligungsanträge nach Prioritäten geordnet

angemeldete Einzelmaßnahmen               
Stadterneuerungsgebiet

2022 2023 2024 2025

Vorbereitungen, Grunderwerb

Ordnungsmaßnahmen

Aufwertung Obstmarkt 12.000 500 2.000 4.500 1.500

16-01-073 Umgestaltung 

Nägeleinsplatz
4.500 500 1.800 1.600 600

Aufwertung Beckschlagergasse 1.500 180 1.200 120

Peststadel 900 700 200

Tuchgasse/Winklerstr. Südseite  1.007 117 890

Augustinerstr. 

Baumaßnahmen

Außenanlagen Untere Talgasse 1.434 60 226 1.112 36

Quartiersmanagement (p.A.)

16-01-070 Honorar 50 50 50 50 50

16-01-071 Bürokosten 13 13 13 13 13

16-01-065 Projektfonds 10 10 10 10 10

Sonstiges

Abgeschlossene Maßnahmen

Sammelposition aller Projekte 9.620 9.620

QM seit 2017** 110 110

Gesamtsumme 31.144 9.730 2.130 6.389 7.405 2.209

Erläuterungen zur Bedarfsmitteilung

förderfähige Kosten in Tsd. EUR

voraus-

sichtlich 

insgesamt 

förderfähig

davon 

bisher 

bereits 

bewilligt

vorgese-  

hen im Pro-

grammjahr

vorgesehen in den drei 

Fortschreibungsjahren

Nördliche Altstadt



Anlage
Bedarfsmitteilung 2022

ABTEILUNG

BEARBEITUNG

LEITUNG

PLAN-NR.M = 1:

NÜRNBERG,STADTERNEUERUNG

STADTPLANUNGSAMT
Nördliche Altstadt

6.500

07.Oktober 2021

DENGLER
AMTSLEITER

Lang

Hofmann

Ruf

Umgriff Nördliche Altstadt

abgeschlossene Maßnahmen

begonnene Maßnahmen (noch nicht abgeschlossen)

neue Maßnahmen im Programmjahr 2022

geplante Maßnahmen (für Fortschreibungsjahre)

Geobasisdaten (c) Bayerische Vermessungsverwaltung I Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis nicht geeignet

Quartiersbüro



Jahr

Bedarfsmitteilung Städtebauförderung 2022

gemäß Nr. 22.1 Städtebauförderungsrichtlinien (StBauFR) Zutreffendes bitte x ankreuzen oder ausfüllen 

1. Zuwendungsempfänger

Name

x Stadt Markt Gemeinde

Anschrift (PLZ Ort, Straße Nr.) Gem.-Schlüssel

5640000

Auskünfte erteilt Nbst. Tel. Nbst. Fax

2637 2684

E-Mail-Adresse

2. Zur Förderung beantragte Maßnahme

Programmjahr Vorausschau für die drei Fortschreibungsjahre

3. Programmanmeldung 2023 2024 2025

Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR

voraussichtlich insgesamt anfallende

förderfähige Kosten (s. S. 2 ff)

4. Erklärungen

Ggf. zusätzlich erforderliche Fördervoraussetzungen:

Erhaltungssatzung nach § 172 BauGB im Fördergebiet

Billigungsbeschluss interkommunales Entwicklungskonzept

Ort, Datum Unterschrift

Stand: September 2020

Nürnberg,

Dengler

Ich bestätige, dass die Angaben richtig und vollständig sind.

Selbstbindungsbeschluss zur vorrangigen Innenentwicklung

Kosten- und Finanzierungsübersicht nach § 149 BauGB

Maßnahmenplan

Anlagen:

Landkreis

markus.schwendinger@stadt.nuernberg.de

Nürnberg

Stadtplanungsamt, Marienstraße 6, 90402 Nürnberg

Hauptanschluss

0911 231-Herr Schwendinger

An die

Regierung von Mittelfranken

Sachgebiet 34 Städtebau

Postfach 606

91511 Ansbach

330

Wir beantragen für die auf den folgenden Seiten aufgeführten Einzelmaßnahmen und deren voraussichtlich förderfähige Kosten 

die Bereitstellung der entsprechenden Städtebauförderungsmittel zum höchstmöglichen Fördersatz (ggf. nach Abzug evtl. 

Einnahmen). Wir versichern, dass die erforderlichen gemeindlichen Eigenmittel im Haushaltsplan bzw. im Entwurf hierzu 

eingestellt und die für die drei Fortschreibungsjahre angemeldeten Beträge 

der mehrjährigen Finanzplanung zugrunde gelegt werden.

Bezeichnung der Gesamt- und Teilmaßnahmen (z.B.: Untersuchungsgebiet Altstadt, 

Sanierungsgebiete xy, Entwicklungsbereich xy, Stadtumbaugebiet xy, Soziale-Stadt-Gebiet xy usw.)

17-01 Sanierungsgebiet Weststadt

Städtebauförderungsprogramm

Wachstum und nachhaltige Erneuerung

Gesamtmaßnahme / Einzelvorhaben

Gesamtmaßnahme

2022

4.372 2.770

Tsd. EUR

4.330



Beabsichtigte Maßnahmen einschließlich vorliegender Bewilligungsanträge nach Prioritäten geordnet

angemeldete Einzelmaßnahmen                      
Stadterneuerungsgebiet

2022 2023 2024 2025

Vorbereitungen, Grunderwerb

Vorplatz Epiphaniaskirche Erwerb 60 60

17-01-035 Vorplatz Memorium Erwerb 1.007 505 502

Ordnungsmaßnahmen

17-01-049 Jamnitzer Platz Neugestaltung 2.081 1.071 1.010

Vorplatz St. Anton Aufwertung 275 125 150

Baumaßnahmen

Volksbad Revitalisierung 8.600 2.300 3.500 2.600 200

Quartiersmanagement (p.A.)

17-01-054 Honorar Quartiersmanagement 79 79 79 79 79

17-01-055 Kosten Quartiersbüro 36 36 36 36 36

17-01-056 Verfügungsfonds/Ö-Arbeit 15 15 15 15 15

Sonstiges

Wettbewerb Neubau Lederersteg 200 150 50

Projektsteuerer Plärrer Umbau 100 20 40 40

Machbarkeitsstudie Muggenhofer Str. 30 30

Vollständig bewiligte Maßnahmen

Summe Strukturprogramm Weststadt 17.500 17.500

Sammelposition aller Projekte Stadtumbau 1.841 1.841

QM seit 2017 370 370

Gesamtsumme 32.194 20.782 4.330 4.372 2.770 330

Erläuterungen zur Bedarfsmitteilung

förderfähige Kosten in Tsd. EUR

voraus-

sichtlich 

insgesamt 

förderfähig

davon 

bisher 

bereits 

bewilligt

vorgese-  

hen im Pro-

grammjahr

vorgesehen in den drei 

Fortschreibungsjahren

Weststadt



Anlage
Bedarfsmitteilung 2022

ABTEILUNG

BEARBEITUNG

LEITUNG

PLAN-NR.M = 1:

NÜRNBERG,STADTERNEUERUNG

STADTPLANUNGSAMT
Weststadt

15.000

07.Oktober 2021

DENGLER
AMTSLEITER

Lang

Hofmann

Schwendinger

Umgriff Weststadt

abgeschlossene Maßnahmen

begonnene Maßnahmen (noch nicht abgeschlossen)

neue Maßnahmen im Programmjahr 2022

geplante Maßnahmen (für Fortschreibungsjahre)

Geobasisdaten (c) Bayerische Vermessungsverwaltung I Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis nicht geeignet

Quartiersbüro



Jahr

Bedarfsmitteilung Städtebauförderung 2022

gemäß Nr. 22.1 Städtebauförderungsrichtlinien (StBauFR) Zutreffendes bitte x ankreuzen oder ausfüllen 

1. Zuwendungsempfänger

Name

x Stadt Markt Gemeinde

Anschrift (PLZ Ort, Straße Nr.) Gem.-Schlüssel

5640000

Auskünfte erteilt Nbst. Tel. Nbst. Fax

4010 2684

E-Mail-Adresse

2. Zur Förderung beantragte Maßnahme

Programmjahr Vorausschau für die drei Fortschreibungsjahre

3. Programmanmeldung 2023 2024 2025

Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR

voraussichtlich insgesamt anfallende

förderfähige Kosten (s. S. 2 ff)

4. Erklärungen

Ggf. zusätzlich erforderliche Fördervoraussetzungen:

Erhaltungssatzung nach § 172 BauGB im Fördergebiet

Billigungsbeschluss interkommunales Entwicklungskonzept

Ort, Datum Unterschrift

Stand: September 2020

78

Wir beantragen für die auf den folgenden Seiten aufgeführten Einzelmaßnahmen und deren voraussichtlich förderfähige Kosten 

die Bereitstellung der entsprechenden Städtebauförderungsmittel zum höchstmöglichen Fördersatz (ggf. nach Abzug evtl. 

Einnahmen). Wir versichern, dass die erforderlichen gemeindlichen Eigenmittel im Haushaltsplan bzw. im Entwurf hierzu 

eingestellt und die für die drei Fortschreibungsjahre angemeldeten Beträge 

der mehrjährigen Finanzplanung zugrunde gelegt werden.

Bezeichnung der Gesamt- und Teilmaßnahmen (z.B.: Untersuchungsgebiet Altstadt, 

Sanierungsgebiete xy, Entwicklungsbereich xy, Stadtumbaugebiet xy, Soziale-Stadt-Gebiet xy usw.)

Gesamtmaßnahme wird unter Soziale Stadt fortgeführt -

10-01 Südstadt Sanierungsgebiet Galgenhof/Steinbühl

Städtebauförderungsprogramm

Sozialer Zusammenhalt

Gesamtmaßnahme / Einzelvorhaben

Gesamtmaßnahme

2022

435 78

Tsd. EUR

4.340

An die

Regierung von Mittelfranken

Sachgebiet 34 Städtebau

Postfach 606

91511 Ansbach

Landkreis

ursula.beck@stadt.nuernberg.de

Nürnberg

Stadtplanungsamt, Marienstraße 6, 90402 Nürnberg

Hauptanschluss

0911 231Fr. Beck

Stadt Nürnberg

Dengler

Ich bestätige, dass die Angaben richtig und vollständig sind.

Selbstbindungsbeschluss zur vorrangigen Innenentwicklung

Kosten- und Finanzierungsübersicht nach § 149 BauGB

Maßnahmenplan

Anlagen:

mailto:ursula.beck@stadt.nuernberg.de


Beabsichtigte Maßnahmen einschließlich vorliegender Bewilligungsanträge nach Prioritäten geordnet

angemeldete Einzelmaßnahmen                      
Stadterneuerungsgebiet 

2022 2023 2024 2025

Ordnungsmaßnahmen

10-01-097 Nelson-Mandela-Platz 8.224 5.471 2.753

10-01-118 Aufseßplatz Weiterenwicklung 
1.148 800 800 348

Klein aber Fein - Potentialflächen 80 80

Baumaßnahmen

 10-01-106 Osttunnel-Durchstich 1.055 887 168

Umgestaltung Wiesenstraße 450 450

Quartiersmanagement (p.A.)

10-01-124 Honorar 47 47 47 47 47

10-01-123 Quartiersbüro 8 8 8 8 8

10-01-122 Verfügungsfonds 23 23 23 23 23

Sonstiges

10-01-101 Mehr Grün für Nbg
40 20 11 9

Vollständig bewiligte Maßnahmen

Sammelposition aller abgeschlossener

Projekte bis 2021 6.671 6.661

QM 2017 bis 2021 374 374

Bürokosten 2017-2021 61 61

Verfügungsfonds 2017-2021 149 149

Gesamtsumme 18.330 14.423 4.340 435 78 78

Erläuterungen zur Bedarfsmitteilung

förderfähige Kosten in Tsd. EUR

voraus-

sichtlich 

insgesamt 

förderfähig

davon 

bisher 

bereits 

bewilligt

vorgese-  

hen im Pro-

grammjahr

vorgesehen in den drei 

Fortschreibungsjahren

Galgenhof / Steinbühl



Anlage
Bedarfsmitteilung 2022

ABTEILUNG

BEARBEITUNG

LEITUNG

PLAN-NR.M = 1:

NÜRNBERG,STADTERNEUERUNG

STADTPLANUNGSAMT
Galgenhof / Steinbühl

6.500

07.Oktober 2021

DENGLER
AMTSLEITER

Lang

Hofmann

Beck

Umgriff Galgenhof / Steinbühl

abgeschlossene Maßnahmen

begonnene Maßnahmen (noch nicht abgeschlossen)

neue Maßnahmen im Programmjahr 2022

geplante Maßnahmen (für Fortschreibungsjahre)

Geobasisdaten (c) Bayerische Vermessungsverwaltung I Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis nicht geeignet

Quartiersbüro



Jahr

Bedarfsmitteilung Städtebauförderung 2022

gemäß Nr. 22.1 Städtebauförderungsrichtlinien (StBauFR) Zutreffendes bitte x ankreuzen oder ausfüllen 

1. Zuwendungsempfänger

Name

x Stadt Markt Gemeinde

Anschrift (PLZ Ort, Straße Nr.) Gem.-Schlüssel

5640000

Auskünfte erteilt Nbst. Tel. Nbst. Fax

32 77 2684

E-Mail-Adresse

2. Zur Förderung beantragte Maßnahme

Programmjahr Vorausschau für die drei Fortschreibungsjahre

3. Programmanmeldung 2023 2024 2025

Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR

voraussichtlich insgesamt anfallende

förderfähige Kosten (s. S. 2 ff)

4. Erklärungen

Ggf. zusätzlich erforderliche Fördervoraussetzungen:

Erhaltungssatzung nach § 172 BauGB im Fördergebiet

Billigungsbeschluss interkommunales Entwicklungskonzept

Ort, Datum Unterschrift

Stand: September 2020

55

Wir beantragen für die auf den folgenden Seiten aufgeführten Einzelmaßnahmen und deren voraussichtlich förderfähige Kosten 

die Bereitstellung der entsprechenden Städtebauförderungsmittel zum höchstmöglichen Fördersatz (ggf. nach Abzug evtl. 

Einnahmen). Wir versichern, dass die erforderlichen gemeindlichen Eigenmittel im Haushaltsplan bzw. im Entwurf hierzu 

eingestellt und die für die drei Fortschreibungsjahre angemeldeten Beträge 

der mehrjährigen Finanzplanung zugrunde gelegt werden.

Bezeichnung der Gesamt- und Teilmaßnahmen (z.B.: Untersuchungsgebiet Altstadt, 

Sanierungsgebiete xy, Entwicklungsbereich xy, Stadtumbaugebiet xy, Soziale-Stadt-Gebiet xy usw.)

19-01 Gibitzenhof, Steinbühl-West, Rabus

Städtebauförderungsprogramm

Sozialer Zusammenhalt

Gesamtmaßnahme / Einzelvorhaben

Gesamtmaßnahme

2022

1.390 473

Tsd. EUR

2.970

An die

Regierung von Mittelfranken

Sachgebiet 34 Städtebau

Postfach 606

91511 Ansbach

Landkreis

anke.bosch@stadt.nuernberg.de

Nürnberg

Stadtplanungsamt, Marienstraße 6, 90402 Nürnberg

Hauptanschluss

0911 231Frau Bosch

Nürnberg,

Dengler

Ich bestätige, dass die Angaben richtig und vollständig sind.

Selbstbindungsbeschluss zur vorrangigen Innenentwicklung

Kosten- und Finanzierungsübersicht nach § 149 BauGB

Maßnahmenplan

Anlagen:

mailto:anke.bosch@stadt.nuernberg.de


Beabsichtigte Maßnahmen einschließlich vorliegender Bewilligungsanträge nach Prioritäten geordnet

angemeldete Einzelmaßnahmen                      
Stadterneuerungsgebiet

2022 2023 2024 2025

Vorbereitungen, Grunderwerb

Ordnungsmaßnahmen

19-01-001 Karlsruher Straße 92 75 17

Max-Planck-Str 100 100

Pocket Park Linee Str 121 121

Helmut-Herold-Platz mit Spielplatz 

Frankenstraße
1.900 1.394 506

Baumaßnahmen

Jugendtreff Diana 2.189 1.200 700 289

Sonstiges

19-01-013 Mehr Grün für Nbg    200 120 40 40

Anmietung "FreiRaum" als Quartiersraum 144 8 14 14 14

Quartiersmanagement (p.A.)

19-01-003 Honorar 89 89 89 89

19-01-004 Kosten Quartiersbüro 16 16 16 16 16

19-01-002 Verfügungsfonds 25 25 25 25 25

Vollständig bewilligte Maßnahmen

Sammelposition abgeschlossener 

Maßnahmen bis 2021
325 325

Honorar QM 2017-2021 424 424

Bürokosten 2017-2021 53 53

Verfügungsfonds 2017-2021 57 57

Gesamtsumme 5.735 1.054 2.970 1.390 473 55

Erläuterungen zur Bedarfsmitteilung

förderfähige Kosten in Tsd. EUR

voraus-

sichtlich 

insgesamt 

förderfähig

davon bisher 

bereits 

bewilligt

vorgese-  

hen im Pro-

grammjahr

vorgesehen in den drei 

Fortschreibungsjahren

Gibitzenhof, Steinbühl-West, 

Rabus



Anlage
Bedarfsmitteilung 2022

ABTEILUNG

BEARBEITUNG

LEITUNG

PLAN-NR.M = 1:

NÜRNBERG,STADTERNEUERUNG

STADTPLANUNGSAMT
Gibitzenhof / Steinbühl-West / Rabus

8.000

07.Oktober 2021

DENGLER
AMTSLEITER

Lang

Hofmann

Bosch

Umgriff Gibitzenhof / Steinbühl-West / Rabus

abgeschlossene Maßnahmen

begonnene Maßnahmen (noch nicht abgeschlossen)

neue Maßnahmen im Programmjahr 2022

geplante Maßnahmen (für Fortschreibungsjahre)

Geobasisdaten (c) Bayerische Vermessungsverwaltung I Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis nicht geeignet

Quartiersbüro



Jahr

Bedarfsmitteilung Städtebauförderung 2022

gemäß Nr. 22.1 Städtebauförderungsrichtlinien (StBauFR) Zutreffendes bitte x ankreuzen oder ausfüllen 

1. Zuwendungsempfänger

Name

x Stadt Markt Gemeinde

Anschrift (PLZ Ort, Straße Nr.) Gem.-Schlüssel

5640000

Auskünfte erteilt Nbst. Tel. Nbst. Fax

3059 2684

E-Mail-Adresse

2. Zur Förderung beantragte Maßnahme

Programmjahr Vorausschau für die drei Fortschreibungsjahre

3. Programmanmeldung 2023 2024 2025

Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR

voraussichtlich insgesamt anfallende

förderfähige Kosten (s. S. 2 ff)

4. Erklärungen

Ggf. zusätzlich erforderliche Fördervoraussetzungen:

Erhaltungssatzung nach § 172 BauGB im Fördergebiet

Billigungsbeschluss interkommunales Entwicklungskonzept

Ort, Datum Unterschrift

Stand: September 2020

Nürnberg, Dengler

Ich bestätige, dass die Angaben richtig und vollständig sind.

Selbstbindungsbeschluss zur vorrangigen Innenentwicklung

Kosten- und Finanzierungsübersicht nach § 149 BauGB

Maßnahmenplan

Anlagen:

Landkreis

sabine.fellmann@stadt.nuernberg.de

Nürnberg

Stadtplanungsamt, Marienstraße 6, 90402 Nürnberg

Hauptanschluss

0911 231Frau Fellmann

An die

Regierung von Mittelfranken

Sachgebiet 34 Städtebau

Postfach 606

91511 Ansbach

0

Wir beantragen für die auf den folgenden Seiten aufgeführten Einzelmaßnahmen und deren voraussichtlich förderfähige Kosten 

die Bereitstellung der entsprechenden Städtebauförderungsmittel zum höchstmöglichen Fördersatz (ggf. nach Abzug evtl. 

Einnahmen). Wir versichern, dass die erforderlichen gemeindlichen Eigenmittel im Haushaltsplan bzw. im Entwurf hierzu 

eingestellt und die für die drei Fortschreibungsjahre angemeldeten Beträge 

der mehrjährigen Finanzplanung zugrunde gelegt werden.

Bezeichnung der Gesamt- und Teilmaßnahmen (z.B.: Untersuchungsgebiet Altstadt, 

Sanierungsgebiete xy, Entwicklungsbereich xy, Stadtumbaugebiet xy, Soziale-Stadt-Gebiet xy 

usw.)

15-01 St. Leonhard / Schweinau

Städtebauförderungsprogramm

Sozialer Zusammenhalt

Gesamtmaßnahme / Einzelvorhaben

Gesamtmaßnahme

2022

2.840 430

Tsd. EUR

3.050

mailto:sabine.fellmann@stadt.nuernberg.de


Beabsichtigte Maßnahmen einschließlich vorliegender Bewilligungsanträge nach Prioritäten geordnet

angemeldete Einzelmaßnahmen                  
Stadterneuerungsgebiet

2022 2023 2024 2025

Ordnungsmaßnahmen

Baumaßnahmen

Neubau Kinder-/Jugendhaus "Oase" 6.070 2.900 2.740 430

Quartiersmanagement (p.A.)

15-01-002_QM Honorar 60 60 60

15-01-001_Quartiersbüro 15 15 15

15-01-048_Verfügungsfonds 25 25 25

Sonstiges

15-01-034_Mehr Grün für Nürnberg 50 50

Vollständig bewiligte Maßnahmen

bis einschließlich 2021 4.698 4.698

Gesamtsumme 10.918 4.698 3.050 2.840 430 0

Erläuterungen zur Bedarfsmitteilung

förderfähige Kosten in Tsd. EUR

voraus-

sichtlich 

insgesamt 

förderfähig

davon bisher 

bereits 

bewilligt

vorgese-  

hen im Pro-

grammjahr

vorgesehen in den drei 

Fortschreibungsjahren

St. Leonhard / Schweinau



Anlage
Bedarfsmitteilung 2022

ABTEILUNG

BEARBEITUNG

LEITUNG

PLAN-NR.M = 1:

NÜRNBERG,STADTERNEUERUNG

STADTPLANUNGSAMT
St. Leonhard / Schweinau

8.000

07.Oktober 2021

DENGLER
AMTSLEITER

Lang

Hofmann

Fellmann

Umgriff St. Leonhard / Schweinau

abgeschlossene Maßnahmen

begonnene Maßnahmen (noch nicht abgeschlossen)

neue Maßnahmen im Programmjahr 2022

geplante Maßnahmen (für Fortschreibungsjahre)

Geobasisdaten (c) Bayerische Vermessungsverwaltung I Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis nicht geeignet

Quartiersbüro



Jahr

Bedarfsmitteilung Städtebauförderung 2022

gemäß Nr. 22.1 Städtebauförderungsrichtlinien (StBauFR) Zutreffendes bitte x ankreuzen oder ausfüllen 

1. Zuwendungsempfänger

Name

x Stadt Markt Gemeinde

Anschrift (PLZ Ort, Straße Nr.) Gem.-Schlüssel

5640000

Auskünfte erteilt Nbst. Tel. Nbst. Fax

4908 2684

E-Mail-Adresse

2. Zur Förderung beantragte Maßnahme

Programmjahr Vorausschau für die drei Fortschreibungsjahre

3. Programmanmeldung 2023 2024 2025

Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR

voraussichtlich insgesamt anfallende

förderfähige Kosten (s. S. 2 ff)

4. Erklärungen

Ggf. zusätzlich erforderliche Fördervoraussetzungen:

Erhaltungssatzung nach § 172 BauGB im Fördergebiet

Billigungsbeschluss interkommunales Entwicklungskonzept

Ort, Datum Unterschrift

Stand: September 2020

480

Wir beantragen für die auf den folgenden Seiten aufgeführten Einzelmaßnahmen und deren voraussichtlich förderfähige Kosten 

die Bereitstellung der entsprechenden Städtebauförderungsmittel zum höchstmöglichen Fördersatz (ggf. nach Abzug evtl. 

Einnahmen). Wir versichern, dass die erforderlichen gemeindlichen Eigenmittel im Haushaltsplan bzw. im Entwurf hierzu 

eingestellt und die für die drei Fortschreibungsjahre angemeldeten Beträge 

der mehrjährigen Finanzplanung zugrunde gelegt werden.

Bezeichnung der Gesamt- und Teilmaßnahmen (z.B.: Untersuchungsgebiet Altstadt, 

Sanierungsgebiete xy, Entwicklungsbereich xy, Stadtumbaugebiet xy, Soziale-Stadt-Gebiet xy usw.)

20-01 Langwasser

Städtebauförderungsprogramm

Wachstum und nachhaltige Erneuerung

Gesamtmaßnahme / Einzelvorhaben

Gesamtmaßnahme

2022

2.510 1.142

Tsd. EUR

540

An die

Regierung von Mittelfranken

Sachgebiet 34 Städtebau

Postfach 606

91511 Ansbach

Landkreis

eva.brendel@stadt.nuernberg.de

Nürnberg

Stadtplanungsamt, Marienstraße 6, 90402 Nürnberg

Hauptanschluss

0911 231Frau Eva Brendel

Dengler

Ich bestätige, dass die Angaben richtig und vollständig sind.

Selbstbindungsbeschluss zur vorrangigen Innenentwicklung

Kosten- und Finanzierungsübersicht nach § 149 BauGB

Maßnahmenplan

Anlagen:

mailto:eva.brendel@stadt.nuernberg.de


Beabsichtigte Maßnahmen einschließlich vorliegender Bewilligungsanträge nach Prioritäten geordnet

angemeldete Einzelmaßnahmen                  
Stadterneuerungsgebiet

2022 2023 2024 2025

Vorbereitungen, Grunderwerb

Vorbereitende Untersuchungen 80 80

20-01-001 Machbarkeitsstudie 

Weiterentwicklung
114 100 14

Ordnungsmaßnahmen

Ferdinand Drexler Weg 1.BA 2.000 100 500 1.000 400

Spielplatz Annette-Kolb-Anlage 2.108 216 1.880 12 0

Baumaßnahmen

-

Quartiersmanagement (p.A.)

Quartiersmanagement 40 40 40 40 40

Verfügungsfonds 30 30 30 30 30

Sonstiges

20-01-006 Programm "Mehr Grün für 

Nbg"
200 50 50 50 50

Öffentlichkeitsarbeit 57 17 10 10 10 10

Vollständig bewiligte Maßnahmen

Verfügungsfonds 2017-2020 48 48

20-01-004 Beteiligung Baugebiet A/B 7 7

20-01-001 Gemeinschaftshaus Interim 438 438

20-01-002 Sanierung 

Gemeinschaftshaus
5.816 5.816

Gesamtsumme 10.938 6.476 540 2.510 1.142 480

Erläuterungen zur Bedarfsmitteilung

förderfähige Kosten in Tsd. EUR

voraus-

sichtlich 

insgesamt 

förderfähig

davon bisher 

bereits 

bewilligt

vorgese-  

hen im Pro-

grammjahr

vorgesehen in den drei 

Fortschreibungsjahren

Langwasser



Anlage
Bedarfsmitteilung 2022

ABTEILUNG

BEARBEITUNG

LEITUNG

PLAN-NR.M = 1:

NÜRNBERG,STADTERNEUERUNG

STADTPLANUNGSAMT
Langwasser

15.000

07.Oktober 2021

DENGLER
AMTSLEITER

Lang

Hofmann

Brendel

Umgriff Langwasser

abgeschlossene Maßnahmen

begonnene Maßnahmen (noch nicht abgeschlossen)

neue Maßnahmen im Programmjahr 2022

geplante Maßnahmen (für Fortschreibungsjahre)

Geobasisdaten (c) Bayerische Vermessungsverwaltung I Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis nicht geeignet



Jahr

Bedarfsmitteilung Städtebauförderung 2022

gemäß Nr. 22.1 Städtebauförderungsrichtlinien (StBauFR) Zutreffendes bitte x ankreuzen oder ausfüllen 

1. Zuwendungsempfänger

Name

x Stadt Markt Gemeinde

Anschrift (PLZ Ort, Straße Nr.) Gem.-Schlüssel

5640000

Auskünfte erteilt Nbst. Tel. Nbst. Fax

3059 2684

E-Mail-Adresse

2. Zur Förderung beantragte Maßnahme

Programmjahr Vorausschau für die drei Fortschreibungsjahre

3. Programmanmeldung 2023 2024 2025

Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR

voraussichtlich insgesamt anfallende

förderfähige Kosten (s. S. 2 ff)

4. Erklärungen

Ggf. zusätzlich erforderliche Fördervoraussetzungen:

Erhaltungssatzung nach § 172 BauGB im Fördergebiet

Billigungsbeschluss interkommunales Entwicklungskonzept

Ort, Datum Unterschrift

Stand: September 2020

0

Wir beantragen für die auf den folgenden Seiten aufgeführten Einzelmaßnahmen und deren voraussichtlich förderfähige Kosten 

die Bereitstellung der entsprechenden Städtebauförderungsmittel zum höchstmöglichen Fördersatz (ggf. nach Abzug evtl. 

Einnahmen). Wir versichern, dass die erforderlichen gemeindlichen Eigenmittel im Haushaltsplan bzw. im Entwurf hierzu 

eingestellt und die für die drei Fortschreibungsjahre angemeldeten Beträge 

der mehrjährigen Finanzplanung zugrunde gelegt werden.

Bezeichnung der Gesamt- und Teilmaßnahmen (z.B.: Untersuchungsgebiet Altstadt, 

Sanierungsgebiete xy, Entwicklungsbereich xy, Stadtumbaugebiet xy, Soziale-Stadt-Gebiet xy 

usw.)

08-01 Gleißhammer / St. Peter / Tullnau

Städtebauförderungsprogramm

Wachstum und nachhaltige Erneuerung

Gesamtmaßnahme / Einzelvorhaben

Gesamtmaßnahme

2022

35 0

Tsd. EUR

580

An die

Regierung 

Sachgebiet 34 Städtebau

Postfach 606

91511 Ansbach

Landkreis

sabine.fellmann@stadt.nuernberg.de

Nürnberg

Stadtplanungsamt, Marienstraße 6, 90402 Nürnberg

Hauptanschluss

0911 231Frau Fellmann

Nürnberg, 08.10.2021 Dengler

Ich bestätige, dass die Angaben richtig und vollständig sind.

Selbstbindungsbeschluss zur vorrangigen Innenentwicklung

Kosten- und Finanzierungsübersicht nach § 149 BauGB

Maßnahmenplan

Anlagen:

mailto:sabine.fellmann@stadt.nuernberg.de


Beabsichtigte Maßnahmen einschließlich vorliegender Bewilligungsanträge nach Prioritäten geordnet

angemeldete Einzelmaßnahmen                  
Stadterneuerungsgebiet                                                     

2022 2023 2024 2025

Ordnungsmaßnahmen

08-01-067_Neubleiche, 415 250 155 10

Bleichplatz und Grünfläche

Neugestaltung Straßenraum 400 400

Neubleiche und Schanzenstraße

Baumaßnahmen

Sonstiges Kosten p.a.

08-02-068_Projektfond. 5 5 5

08-01-069_Mehr Grün für Nürnberg 20 20 20

Vollständig bewiligte Maßnahmen

bis 2021 834 834

Gesamtsumme 1.674 1.084 580 35 0 0

Erläuterungen zur Bedarfsmitteilung

förderfähige Kosten in Tsd. EUR

voraus-

sichtlich 

insgesamt 

förderfähig

davon 

bisher 

bereits 

bewilligt

vorgese-  

hen im Pro-

grammjahr

vorgesehen in den drei 

Fortschreibungsjahren

Gleißhammer / St. Peter / 

Tullnau



Anlage
Bedarfsmitteilung 2022

ABTEILUNG

BEARBEITUNG

LEITUNG

PLAN-NR.M = 1:

NÜRNBERG,STADTERNEUERUNG

STADTPLANUNGSAMT
Gleißhammer / St. Peter / Tullnau

6.500

07.Oktober 2021

DENGLER
AMTSLEITER

Lang

Hofmann

Fellmann

Umgriff Gleißhammer / St. Peter / Tullnau

abgeschlossene Maßnahmen

begonnene Maßnahmen (noch nicht abgeschlossen)

neue Maßnahmen im Programmjahr 2022

geplante Maßnahmen (für Fortschreibungsjahre)

Geobasisdaten (c) Bayerische Vermessungsverwaltung I Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis nicht geeignet



Jahr

Bedarfsmitteilung Städtebauförderung 2022

gemäß Nr. 22.1 Städtebauförderungsrichtlinien (StBauFR) Zutreffendes bitte x ankreuzen oder ausfüllen 

1. Zuwendungsempfänger

Name

x Stadt Markt Gemeinde

Anschrift (PLZ Ort, Straße Nr.) Gem.-Schlüssel

5640000

Auskünfte erteilt Nbst. Tel. Nbst. Fax

3059 2684

E-Mail-Adresse

2. Zur Förderung beantragte Maßnahme

Programmjahr Vorausschau für die drei Fortschreibungsjahre

3. Programmanmeldung 2023 2024 2025

Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR

voraussichtlich insgesamt anfallende

förderfähige Kosten (s. S. 2 ff)

4. Erklärungen

Ggf. zusätzlich erforderliche Fördervoraussetzungen:

Erhaltungssatzung nach § 172 BauGB im Fördergebiet

Billigungsbeschluss interkommunales Entwicklungskonzept

Ort, Datum Unterschrift

Stand: September 2020

Nürnberg, Dengler

Ich bestätige, dass die Angaben richtig und vollständig sind.

Selbstbindungsbeschluss zur vorrangigen Innenentwicklung

Kosten- und Finanzierungsübersicht nach § 149 BauGB

Maßnahmenplan

Anlagen:

Landkreis

sabine.fellmann@stadt.nuernberg.de

Nürnberg

Stadtplanungsamt, Marienstraße 6, 90402 Nürnberg

Hauptanschluss

0911 231Frau Fellmann

An die

Regierung 

Sachgebiet 34 Städtebau

Postfach 606

91511 Ansbach

1.130

Wir beantragen für die auf den folgenden Seiten aufgeführten Einzelmaßnahmen und deren voraussichtlich förderfähige Kosten 

die Bereitstellung der entsprechenden Städtebauförderungsmittel zum höchstmöglichen Fördersatz (ggf. nach Abzug evtl. 

Einnahmen). Wir versichern, dass die erforderlichen gemeindlichen Eigenmittel im Haushaltsplan bzw. im Entwurf hierzu 

eingestellt und die für die drei Fortschreibungsjahre angemeldeten Beträge 

der mehrjährigen Finanzplanung zugrunde gelegt werden.

Bezeichnung der Gesamt- und Teilmaßnahmen (z.B.: Untersuchungsgebiet Altstadt, 

Sanierungsgebiete xy, Entwicklungsbereich xy, Stadtumbaugebiet xy, Soziale-Stadt-Gebiet xy 

usw.)

Oberer Wöhrder See

Städtebauförderungsprogramm

Wachstum und nachhaltige Erneuerung

Gesamtmaßnahme / Einzelvorhaben

Gesamtmaßnahme

2022

920 1.600

Tsd. EUR

210

mailto:sabine.fellmann@stadt.nuernberg.de


Beabsichtigte Maßnahmen einschließlich vorliegender Bewilligungsanträge nach Prioritäten geordnet

angemeldete Einzelmaßnahmen               
Stadterneuerungsgebiet

2022 2023 2024 2025

Vorbereitungen, Grunderwerb

Ordnungsmaßnahmen

BA 1 Laufamholzer Marter 1.200 70 700 300 130

         (Spielplatz Flussstraße)

BA 4+5 Marthastr. + 5 Zyklopen 3.000 140 220 1.300 1.000

Baumaßnahmen

Sonstiges

Abgeschlossene Maßnahmen

Gesamtsumme 4.200 0 210 920 1.600 1.130

Erläuterungen zur Bedarfsmitteilung

förderfähige Kosten in Tsd. EUR

voraus-

sichtlich 

insgesamt 

förderfähig

davon 

bisher 

bereits 

bewilligt

vorgese-  

hen im Pro-

grammjahr

vorgesehen in den drei 

Fortschreibungsjahren

Oberer Wöhrder See



Anlage
Bedarfsmitteilung 2022

ABTEILUNG

BEARBEITUNG

LEITUNG

PLAN-NR.M = 1:

NÜRNBERG,STADTERNEUERUNG

STADTPLANUNGSAMT
Oberer Whörder See

6.500

07.Oktober 2021

DENGLER
AMTSLEITER

Lang

Hofmann

Fellmann

Umgriff Oberer Whörder See

abgeschlossene Maßnahmen

begonnene Maßnahmen (noch nicht abgeschlossen)

neue Maßnahmen im Programmjahr 2022

geplante Maßnahmen (für Fortschreibungsjahre)

Geobasisdaten (c) Bayerische Vermessungsverwaltung I Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis nicht geeignet


